
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 30. Dezember 1987

417$. Nutzungsplanung Adliswil (Ergänzung)

Mit Beschluss Nr. 2666/1986 genehmigte der Regierungsrat die kommu
nale Nutzungsplanung. Mit Beschluss vom 26. Mai 1987 stimmte der
Gemeinderat Adliswil (Parlament) einer Teileinzonung der Parzellen
Kat.-Nrn. 1140 und 6938 zu. Innerhalb der Rekursfrist gingen gemäss
Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen
vom 26. August 1987 und des Bezirksrates Horgen vorn 13. August 1987
keine Rekurse ein.

Die Vorlage gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Sie kann als zweck
mässige Regelung genehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

1. Der Beschluss des Gemeinderates Adliswil vom 26. Mai 1987 betref
fend die Teileinzonung der Parzellen Kat.-Nrn. 1140 und 6938 zur Zone
E, landschaftlich empfindliche Lage, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Stadtrat Adliswil, 8134 Adliswil (unter Rücksen
dung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des
Zonenplanausschnitts «Zonenpianänderung Ober Leimbach»), die
Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an
die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 30. Dezember 1987

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i. V.
Hirschi


